
le
b

e
n

sa
rt

.c
h

ERSTMALIGE BERUFLICHE  
AUSBILDUNG EFZ/EBA
In einer Institution
Die erstmalige berufliche Ausbildung EFZ/EBA in einer Institution 
kann von Jugendlichen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf 
absolviert werden, die zurzeit nicht in der Lage sind, eine Ausbil-
dung im ersten Arbeitsmarkt zu beginnen.

DIE STIFTUNG LEBENSART BIETET DIE ERSTMALIGE 
BERUFLICHE AUSBILDUNG EFZ/EBA IN FOLGENDEN 
ARBEITSBEREICHEN AN

• Gärtnerei, Floristik
• Landwirtschaft
• Hausdienst, Hauswirtschaft, Textilservice
• Gastronomie, Hotellerie
• Holzverarbeitung
• Pflege- und soziale Berufe
• Verkauf
• Betriebsunterhalt, Technischer Dienst
• Künstlerische und verwandte Berufe
• Verwaltung, Administration

Der Arbeitsort (Aarwangen, Bärau, Burgdorf, Konolfingen,  
Trubschachen) ist abhängig vom Arbeitsbereich.



KONTAKT
Stiftung Lebensart
Berufliche Integration
Bäraustrasse 71
3552 Bärau 

034 408 26 37 
berufliche-integration@lebensart.ch
lebensart.ch/beruflicheintegration

ZIELE
• Erfolgreicher Berufsabschluss
• Abschluss, der den Fähigkeiten entspricht
• Erstellen eines Bewerbungsdossiers für den 

Wechsel in den ersten Arbeitsmarkt
• Anschlusslösung im ersten Arbeitsmarkt  

vorbereiten

INHALT
• Individuelle Begleitung durch Berufsbildende 

am Ausbildungsplatz
• Regelmässige Gespräche mit der fallführen-

den Fachperson der beruflichen Integration 
zur Überprüfung der Zielerreichung

• Lerninhalte nach Bildungsplan EFZ/EBA
• Berufsschulunterricht an öffentlichen  

Berufsschulen
• Externe Praktika bei Arbeitgebenden im 

ersten Arbeitsmarkt
• Unterstützung beim Bewerbungsprozess 

gegen Ende der Ausbildung
• Standortgespräche mit der Eingliederungs-

fachperson der IV und weiteren Involvierten

VORAUSSETZUNGEN
•  Notwendige gesetzliche Voraussetzungen 

der IV sind erfüllt
•  Abgeschlossene obligatorische Schulzeit
•  Schulische und persönliche Grundvoraus-

setzungen für die Durchführung einer erst-
maligen Ausbildung werden erfüllt

•  Berufswahl ist getroffen
•  Ausbildungsbeginn im ersten Arbeitsmarkt 

ist nicht möglich
•  Das Arbeitspensum beträgt in der Regel 100%
• Finanzierung durch die IV oder andere Leis-

tungsträger

DAUER
Abhängig von Beruf, Ausbildungsniveau und 
Verlauf
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